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1 Zusammenfassung  
Die Stadt Emsdetten beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 27 „Biekmeresch Süd“ zu ändern. Ziel 
der Änderung ist die städtebauliche Neuordnung der Bestandsbebauung mit einer Ausweisung als 
Allgemeines Wohngebiet.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Belange des Schallschutzes für künftige Anwoh-
ner und Nutzungen zu berücksichtigen. Maßgeblich ist dabei die Lärmvorsorge auf der Basis der 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 

Aufgabe dieser Untersuchung war es, die relevanten Emissions- und Beurteilungspegel auf der 
Fläche des Plangebiets zu simulieren. Das Gebiet wird von der Straße Im Hagenkamp und der Bun-
desstraße B 481 (Nordring) verlärmt. 

 

Die Berechnung hat ergeben, dass deutliche Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 
18005 am Tag und in der Nacht im Plangebiet vorhanden sind.  

Zum Schutz der Wohngebäude sind Festsetzungen entsprechend der DIN 4109 notwendig.  
Im Bebauungsplan sind die Lärmpegelbereiche III bis V auf den von Überschreitungen der Orien-
tierungswerte betroffenen überbaubaren Bereichen festzusetzen.  

In den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen mit Fenstern in den Überschreitungsberei-
chen über 45 dB(A) in der Nacht sind schallgedämmte Lüftungen vorzusehen.  

Zusätzlich sind in den Bebauungsplan Auflagen hinsichtlich der Außenwohnbereiche (Balkone und 
Terrassen) aufzunehmen. 
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2 Einleitung 
Die Stadt Emsdetten beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 27 „Biekmeresch Süd“ zu ändern. Ziel 
der Änderung ist die städtebauliche Neuordnung der Bestandsbebauung mit einer Ausweisung als 
Allgemeines Wohngebiet.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Belange des Schallschutzes für künftige Anwoh-
ner und Nutzungen zu berücksichtigen. Maßgeblich ist dabei die Lärmvorsorge auf der Basis der 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 

Aufgabe dieser Untersuchung ist es, die relevanten Emissions- und Beurteilungspegel auf der Flä-
che des Plangebiets zu simulieren. Das Gebiet wird von der Straße Im Hagenkamp und der 
Bundesstraße B 481 (Nordring) verlärmt. 

Bei einer Überschreitung der Orientierungswerte nach der DIN 18005 sind Vorschläge zum Schutz 
der geplanten Wohnbauflächen zu erarbeiten. 

 

3 Örtliche Gegebenheiten 
Das Plangebiet liegt östlich der Bundesstraße B 481 östlich der Stadtmitte von Emsdetten. Nörd-
lich wird das Gebiet von der Straße Im Hagenkamp begrenzt, südlich und östlich von einem 
Wohngebiet. 

 

 
Bild 1: Ausschnitt aus dem Stadtplan, genordet, ohne Maßstab (Quelle: OpenStreetMap) 

Untersuchungsgebiet  
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4 Rechtliche Einordnung, Orientierungswerte 
Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind verschiedene 
Nutzungen ausreichend vor Lärmeinfluss zu schützen, denn ausreichender Schallschutz ist eine 
Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Die DIN 18005 [4] dient dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche. Schädliche Umwelteinwirkungen sind Geräuschimmissionen, die nach Art, Ausmaß oder 
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-
meinheit oder die Nachbarschaft herbeizurufen. 

Es gelten nach der DIN 18005, Beiblatt 1 (07/2023) folgende Orientierungswerte außerhalb von 
Gebäuden für den Verkehrslärm: 

 
Gebietstyp 

tags 
6.00 – 22.00 Uhr 

nachts 
22.00 – 6.00 Uhr 

Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40 dB(A) 
Wohngebiet (WA): 55 dB(A) 45 dB(A) 
Dorf-/Mischgebiet, Dörfl. Wohnge-
biet (MD/MI/MDW): 

60 dB(A) 50 dB(A) 

Urbanes Gebiet (MU): 60 dB(A) 50 dB(A) 
Kerngebiet (MK): 63 dB(A) 53 dB(A) 
Gewerbegebiet (GE): 65 dB(A) 55 dB(A) 

 

Die Bauflächen sollen im Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet eingestuft werden. Im Plan-
gebiet befindet sich heute eine Kindertagesstätte, die beibehalten wird. 

 
Bild 2: Ausschnitt aus dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 47, genordet, ohne Maßstab [7] 
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5 Berechnungsgrundlagen  

5.1 Straßenverkehr 
Der Verkehrslärm (Emissions- und Beurteilungspegel) ist nach der DIN 18005 [4] zu berechnen. Bei 
den Berechnungsmethoden des Straßenverkehrslärms verweist die DIN 18005 auf die „Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-19) [2]. 

Für die Berechnung des Lärms werden die in Tabelle 1 aufgeführten Straßenabschnitte berück-
sichtigt.  

Der schalltechnischen Berechnung liegen die Verkehrsdaten der Straße Im Hagenkamp der auto-
matischen Zählungen vom 14.06.2021 bis 05.07.2021 der Stadt Emsdetten gemittelt auf einen Tag 
zugrunde [8]. Als Lkw-Anteil wird der in der Verkehrszählung ermittelte Güterverkehrsanteil ange-
sehen. Für die B 481 wird die Verkehrszählung von Straßen.NRW aus dem Jahr 2021 
herangezogen. 

Als Prognose wird für alle Straßen eine allgemeine Steigerung der DTV von 0,4% pro Jahr bis zum 
Jahr 2035 angesetzt. Dieser Ansatz basiert in etwa auf der allgemeinen Verkehrsmengensteige-
rung 2015 bis 2030 pro Jahr und wird hier mangels Alternative ebenfalls angesetzt und auf das 
Prognosejahr 2035 hochgerechnet.  

Diese Aussage gilt nur unter der Prämisse, dass es keine Änderungen im Verkehrsnetz gibt, die 
sich auf die Straßenabschnitte auswirken.  

Korrekturfaktoren für Lichtsignalanlagen, Straßenoberflächen und Steigungen werden anhand der 
Örtlichkeit vergeben. Die Steigung bzw. das Gefälle wird durch das digitale Geländemodell simu-
liert. Die zulässige Geschwindigkeit VZul beträgt für Pkw, Krad und Lkw 30 km/h, eine 
Lichtsignalanlage ist am Knotenpunkt der B 481 vorhanden. 

 

Tabelle 1: Verkehrsdaten Straße 
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5.2 Technische Berechnungsgrundlagen und Darstellungsarten 
Unter Zugrundelegung der in Kapitel 5.1 genannten Ausgangsdaten werden die Emissions- und  
Beurteilungspegel mittels EDV mit dem Programmsystem SoundPLAN errechnet.  

Berücksichtigt werden übliche Pegelkorrekturen für die Entfernung, Luftabsorption, Topographie 
und Boden- und Meteorologiedämpfung. Es fließen ebenso die Abschirmungen durch Gebäude 
und sonstige Hindernisse mit ein. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für leichte Winde 
(≈3m/s) vom Emittenten zum Immissionsort und für Temperatur-Inversion, die beide die Schal-
lausbreitung fördern. Bei anderen Witterungsverhältnissen können erheblich niedrigere 
Schallpegel auftreten, wodurch ein Vergleich von Messwerten mit den berechneten Pegelwerten 
nicht ohne weiteres möglich ist. Eine meteorologische Korrektur wird nicht in Ansatz gebracht. 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt nach der RLS-19, die Grundlagen und Eingabenachweise sind in 
den Anlagen hinterlegt. Die Ergebnisse sind in den Anlagen als Emissionspegel, Rasterlärmkarten 
und Ergebnistabellen zusammengestellt.  

Die Bezeichnung „Rasterlärmkarte“ leitet sich aus dem Grundaufbau der Berechnungsstruktur ab. 
Das Untersuchungsgebiet wurde hier in ein 5 x 5m-Raster eingeteilt. Die Eckpunkte dieser Quad-
rate bestimmen die Rasterpunkte (Immissionsorte). Für jedes Quadrat wird anschließend ein 
Schallpegel ermittelt, der aus den richtliniengetreuen Rechenalgorithmen des EDV-Programms 
berechnet wird. 

Folgende Grunddaten liegen der Berechnung der Rasterlärmkarten zugrunde: 

• Digitales Kartenmaterial des Landes Niedersachsen analog des Bebauungsplanes  
• Digitales Geländemodell (DGM) des Landes Nordrhein-Westfalen für die Stadt Emsdetten 
• Basisdaten der Schallquellen  
• Abschirmungen wie z.B. Bestandsgebäude innerhalb und außerhalb des Plangebietes  

Die berechneten Rasterlärmkarten sind als Isophonenkarten (tags/nachts) dargestellt, d.h. die 
Rasterpunkte mit gleicher Lärmbelastung sind verbunden und als farbige Flächen in 5 dB(A)- 
Schritten geglättet dargestellt worden. 

Die Isophonenkarten dienen zur Darstellung der Lärmbelastung in 4,0 m-Höhe über Gelände. Die 
Isophonenkarten zeigen damit die Belastungen zwischen Erdgeschoss und Obergeschoß.  

Untersucht wird eine städtebaulicher Entwurf der Stadt Emsdetten [10]. Die Baufenster des Be-
bauungsplanes sind genau auf diesen Entwurf abgestimmt worden, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass dieser Entwurf in gleicher oder ähnlicher Form umgesetzt wird. Die geplanten 
Baukörper wirken somit abschirmend. 
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Bild 3: Ausschnitt aus dem Städtebaulichen Konzept „Hof Recker“, genordet, ohne Maßstab [10] 
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6 Berechnungsergebnisse  
Den Bildern 4 bis 6 ist zu entnehmen, dass es durch den Verkehrslärm im Tages- und Nachtzeit-
raum im gesamten Untersuchungsgebietes zu Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 
18005 für Allgemeine Wohngebiete kommt (vgl. auch Karten 1 und 2 im Anhang).  

Die dunkelrote Linie trennt in Bild 4 die Bereiche, in denen die Orientierungswerte für ein Allge-
meines Wohngebiet am Tag eingehalten oder überschritten werden. Östlich der roten Linie wird 
der Orientierungswert von 55 dB(A) am Tag eingehalten.  

 

     
Bild 4: Isophonenkarte Tag, Auszug aus Karte 1, ohne Maßstab, genordet   

 

Schutz von Außenwohnbereichen am Tag: 

Die den Straßenquellen nahestehenden Wohngebäude weisen eine deutlich Überschreitung des 
Orientierungswertes für Allgemeine Wohngebiete auf.  

Grundsätzlich ist der Orientierungswert der DIN 18005 abwägungsrelevant. Besonders für die Au-
ßenwohnbereiche gibt es verschiedene Ansatzpunkte.  
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So wird in einem Urteil des OVG NRW vom 06.04.2020 1 für Außenwohnbereiche ein Wert von bis 
zu 62 dB(A) als zumutbar angesehen, „denn dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzu-
mutbare Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind“ (Rd-Nr.67). 

Daher kann die in Bild 5 in rot dargestellte 62 dB(A)-Linie als Richtwert für die verbleibenden Flä-
chen anzusetzen. 

 

 
Bild 5: Isophonenkarte Tag mit 62 dB(A)-Linie zur Kennzeichnung der Überschreitungen von Außenwohnbe-
reichen (Plangebäude nur nachrichtlich), ohne Maßstab, genordet 

 

Der Richtwert von 62 dB(A) kann nur auf den zu den Straßen abgewandten Fassaden annähernd 
eingehalten werden. Offene Balkone und Terrassen dürfen in den verbleibenden Überschreitungs-
bereichen nur mit Schutzmaßnahmen errichtet werden.  

Aktive Schutzmaßnahmen wie Lärmschutzwälle oder Lärmschutzwände entlang der Bundesstraße 
als Hauptemittent sind aufgrund der geringen Planungsfläche nicht ausreichend. Alternativ wäre 
hohe Lärmschutzwände entlang der Grundstücksgrenze erforderlich, um auch die Obergeschosse 
zu schützen. Aus städtebaulichen Gründen wird diese Möglichkeit nicht weiter verfolgt. 

 
1 OVG NRW, Urteil vom 06.04.2020 – 10 D 31/18.NE - juris 
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Alternativ können durch bauliche bzw. aktive Maßnahmen an den Gebäuden die Beurteilungspe-
gel an den betroffenen Fassaden reduziert werden. Wenn in den Überschreitungsbereichen 
entsprechend Bild 5 Balkone und Terrassen errichtet werden sollen, müssen bauseitig feste, lärm-
abschirmende Baukörper oder Hindernisse (Loggien, Wintergärten) zur Pegelminderung am 
Gebäude zum Schutz der Balkone und Terrassen installiert werden, die für eine Pegelminderung 
geeignet sind (Schalldämm-Maß Rw ≥ 25 dB(A)). 

Nachweise zum Schutz der Außenwohnbereiche im Überschreitungsbereich sind im nachgelager-
ten Genehmigungsverfahren zu erbringen. Somit kann in einer separaten schalltechnischen 
Berechnung ermittelt werden, welche Balkone und Terrassen im Detail betroffen sind. 

Insgesamt ist im Nahbereich der Bundesstraße B 481 eine deutliche Verlärmung vorhanden. Die 
Ausbreitungsberechnung für die Nacht zeigt in Bild 6 eine deutlich höhere Verlärmung als am Tag. 
Die rote Linie für den Orientierungswert nachts bei 45 dB(A) umfasst eine deutlich größere Fläche. 
Es ist trotz Abschirmung durch die geplanten Gebäude der gesamte Geltungsbereich mit einen 
Lärmpegel > 45 dB(A) verlärmt. 

 

   

Bild 6: Auszug aus Karte 2 (Isophonenkarte Nacht), ohne Maßstab, genordet 
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7 Schutzmaßnahmen 
Zum Schutz der überbaubaren Bereiche müssen Schallschutzmaßnahmen berechnet und festge-
setzt werden, da es zu Überschreitungen der Orientierungswerte im Plangebiet kommt. 

Aktiven Schallschutzmaßnahmen wird im Regelfall der Vorzug gegenüber passiven Schutzmaßnah-
men gegeben. Nach einem BVerG-Urteil2 kann auf aktive Maßnahmen verzichtet werden, wenn 
passive Maßnahmen und Gebäudestellungen einen ausreichenden Schallschutz gewährleisten 
oder die Überschreitungen der Orientierungswerte nur geringer Natur sind.  

Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan ist darzulegen, warum passiven Maßnahmen der 
Vorzug gegeben wird. Aktive Maßnahmen entfalten die größte Wirkung direkt an der Straße. Sie 
sind in diesem Fall innerorts aus städtebaulichen Gründen aber nicht umsetzbar bzw. aufgrund 
der geringen Fläche nicht so wirkungsvoll. 

Für die überbaubaren Flächen werden daher für die Überschreitungsbereiche passive Schutzmaß-
nahmen in Form von Lärmpegelbereichen (LPB) gemäß 4109-1:2018-01 [5] berechnet. Die 
Berechnung der LPB erfolgt ohne die vorhandenen und geplanten Gebäude im Plangebiet. 

 

Dabei gilt folgende Anforderung an die gesamt bewerteten Bau-Schalldämmmaße der Außenbau-
teile von schutzbedürftigen Räumen unter Berücksichtigung der verschiedenen Raumarten: 

 

R‘ w,ges = La - KRaumart 

 
 

 

Gemäß DIN 4109-1:2018-01 [5] werden Lärmpegelbereiche von I bis VII definiert.  

 

  

 
2 BVerwG CN 2.06/OVG 7D48/04.NE vom 22.03.2007 
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Nach Tabelle 7 der DIN 4109 sind die benannten Raumarten entsprechend der Schallbelastung 
wie folgt zu schützen: 

 

Tabelle 2: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 
(Auszug aus Tabelle 7 der DIN 4109-1) 

 
 

Gemäß DIN 4109-2:2018-01, Kap. 4.4.5.2 sind auf den berechneten Außenlärmpegel durch Ver-
kehrslärm 3 dB(A) zu addieren. Dadurch kann es zu einer Einstufung in den nächst höheren 
Lärmpegelbereich kommen.  

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, für die sich die höhere Anforderung 
ergibt. In diesem Fall ist die Nachtzeit maßgeblich, da nachts eine größere Fläche als tags von den 
Überschreitungen betroffen ist. Somit ist nach DIN 4109 ein Zuschlag von 10 dB(A) pauschal auf 
den Nachtwert zu vergeben. 

Die berechneten Lärmpegelbereiche (LPB) sind Bild 7 (vgl. auch Karte 3 der Anlage) zu entneh-
men. Dort sind für die Wohngebäude die LPB III bis VI hinterlegt. Der LPB VII erreicht die 
Baugrenzen nicht, so dass der LPB VII nicht festgesetzt werden muss. 

Wenn im Überschreitungsbereich der Karte 1 nur Aufenthaltsräume vorgesehen sind, die nur am 
Tag genutzt werden können, dürfen die Lärmpegelbereiche um zwei Stufen reduziert werden. Das 
gilt insbesondere für die Flächen der Kindertagsstätte. 

 

Schutz von Schlafräumen: 
Da es insbesondere nachts zu einer Überschreitung des Orientierungswertes kommt, sind zusätz-
lich zur Festsetzung der Lärmpegelbereiche in den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen 
mit Fenstern in den betroffenen Gebäudefronten schallgedämmte Lüftungen vorzusehen.  

Eine schallgedämmte Lüftung ist nicht erforderlich, wenn zusätzliche Fenster in den Fassaden vor-
gesehen sind, die keine Überschreitung der Orientierungswerte gemäß DIN 18005 aufweisen. 
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Bild 7: Karte zur Darstellung der Lärmpegelbereiche (Auszug aus Karte 3), Plangebäude nur nachrichtlich, 
ohne Maßstab, genordet  

 

 

 



Stadt Emsdetten 

Bebauungsplan Nr. 47 (6. Änderung) 
Fachbeitrag Schallschutz 

Seite 13 

 

 

 

8 Vorschläge für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan  
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen,  
hier: Schallschutzmaßnahmen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

In den Bereichen, die mit einem Lärmpegelbereich gekennzeichnet sind, müssen bei Errichtung, 
Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur zum vorüberge-
henden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen die Anforderungen an das resultierende 
Schalldämmmaß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach  
DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau) erfüllt werden.  

 

Lärmpegelbereich III = maßgeblicher Außenlärm bis 65 dB(A) 

Lärmpegelbereich IV = maßgeblicher Außenlärm bis 70 dB(A) 

Lärmpegelbereich V = maßgeblicher Außenlärm bis 75 dB(A) 

 

In den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen mit Fenstern in den Überschreitungsberei-
chen über 45 dB(A) in der Nacht sind schallgedämmte Lüftungen vorzusehen.  

 

Offene Balkone und Terrassen dürfen in den gekennzeichneten Überschreitungsbereichen nicht 
errichtet werden, wenn diese nicht mit zusätzlichen, aktiven Schallschutzmaßnahmen am Ge-
bäude ausgerüstet werden. Darunter fallen bauseitig feste, lärmabschirmende Baukörper, Wände 
oder Hindernisse am Gebäude, die für eine Pegelminderung geeignet sind (Schalldämm-Maß Rw ≥ 
25 dB(A)). 

 

Aufgestellt: 
Osnabrück, 22.12.2023 

Pr/ 23-146-03.DOC  

 
Dipl.-Geogr. Ralf Pröpper 
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9 Anhang: Verwendete Unterlagen  
Die lärmtechnische Berechnung erfolgt auf folgenden Gesetzen, Verordnungen, allgemeinen Nor-
men und Richtlinien:  

 

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der jeweils aktuellen Fassung 

[2] Forschungsgesellschaft für Straßen- Verkehrswesen (FGSV): 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19), Ausgabe 2019 

[3] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsgesetzes 
Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV vom 12.06.1990 

[4] DIN 18005:2002-07 - Schallschutz im Städtebau 
DIN 18005:2023-07 - Beiblatt 1 

[5] DIN 4109-1:2018-01 - Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen 
DIN 4109-2:2018-01 - Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise 

[6] Stadt Emsdetten: Verkehrszählungen 2023 

[7] WP/WoltersPartner (Coesfeld) / Stadt Emsdetten:  
Bebauungsplan Nr. 47 „Holzhausen-Mitte“, 6. Änderung (Vorentwurf), Stand: 31.10.2023  

[8] Stadt Emsdetten: Verkehrszählung Im Hagenkamp 2021 

[9] Straßen.NRW: Straßenverkehrszählung 2021 

[10] Stadt Emsdetten: Städtebaulicher Entwurf „Hof Recker“ vom 03.07.2023 

 

 



Stadt Emsdetten, B-Plan-47, Biekmeresch Süd, FB Schallschutz
Emissionsberechnung Straße - Verkehrslärm RLK

Anlage 
1

Legende

Straße Straßenname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Tag % Prozent Motorräder im Zeitbereich
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Nacht % Prozent Motorräder im Zeitbereich
Dist. KT (x) Nacht m Abstand zu Schnitt mit Straßenemissionslinie
KT Tag Knotenpunkttyp
KT Nacht Knotenpunkttyp
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
Straßenoberfläche 
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Stadt Emsdetten, B-Plan-47, Biekmeresch Süd, FB Schallschutz
Emissionsberechnung Straße - Verkehrslärm RLK

Anlage 
1

Straße DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw1

Tag

km/h

vLkw2

Tag

km/h

pPkw

Tag

%

pLkw

Tag

%

pLkw2

Tag

%

pKrad

Tag

%

vLkw1

Nacht

km/h

vLkw2

Nacht

km/h

pPkw

Nacht

%

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

pKrad

Nacht

%

Dist. KT (x)

Nacht

m

KT

Tag

KT

Nacht

Steigung

%

Straßenoberfläche L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

B 481 (Nordring) 14230 818 142 50 50 50 50 93,40 3,00 2,80 0,80 50,00 50,00 91,20 3,70 4,80 0,30 0,00 -2,4 Nicht geriffelter
Gussasphalt 83,65 76,38

Im Hagenkamp 1500 86 15 30 30 30 30 97,30 2,30 0,40 0,00 30,00 30,00 97,30 2,30 0,40 0,00 0,00 -3,8 Nicht geriffelter
Gussasphalt 69,77 62,17
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Bebauungsplan Nr. 47
"Biekmeresch Süd"
6. Änderung

Fachbeitrag Schallschutz

Karte

   1

Pegelwerte
LrT in dB(A)

 < 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

 >= 70

Zeichenerklärung

Straße

Emissionslinie

Straßenachse

Fahrbahnoberfläche

Hauptgebäude

Nebengebäude

Kindertagesstätte

Wohngebäude (geplant)

Orientierungswertlinie
 WA - 55 dB(A)

Geltungsbereich/
Untersuchungsgebiet

Baugrenze

Isophonenkarte für den Verkehrslärm

Beurteilungspegel Tag
Berechnungs- und Bewertungsgrundlage: 
RLS-19 / DIN 18005

Berechnungshöhe: 4,0 m über Gelände

Orientierungswerte nach DIN 18005 Tag/Nacht:
Allg. Wohngebiet: 55/45 dB(A)
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Bebauungsplan Nr. 47
"Biekmeresch Süd"
6. Änderung

Fachbeitrag Schallschutz

Karte

   2

Pegelwerte
LrN in dB(A)

 < 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

 >= 70

Zeichenerklärung

Straße

Emissionslinie

Straßenachse

Fahrbahnoberfläche

Hauptgebäude

Nebengebäude

Kindertagesstätte

Wohngebäude (geplant)

Orientierungswertlinie
 WA - 45 dB(A)

Geltungsbereich/
Untersuchungsgebiet

Baugrenze

Isophonenkarte für den Verkehrslärm

Beurteilungspegel Nacht
Berechnungs- und Bewertungsgrundlage: 
RLS-19 / DIN 18005

Berechnungshöhe: 4,0 m über Gelände

Orientierungswerte nach DIN 18005 Tag/Nacht:
Allg. Wohngebiet: 55/45 dB(A)
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Bebauungsplan Nr. 47
"Biekmeresch Süd"
6. Änderung

Fachbeitrag Schallschutz

Karte

   3

Lärmpegel-
bereiche
nach DIN 4109

I  < 55
II 55 - 60
III 60 - 65
IV 65 - 70
V 70 - 75
VI 75 - 80
VII  >= 80

Zeichenerklärung

Straße

Emissionslinie

Straßenachse

Fahrbahnoberfläche

Hauptgebäude

Nebengebäude

Kindertagesstätte

Wohngebäude (geplant)

Geltungsbereich/
Untersuchungsgebiet

Baugrenze

Karte zur Darstellung der Lärmpegelbereiche
nach DIN 4109, Tabelle 7

Grundlagen:
Ausbreitungsberechnung in der Nacht
zzgl. Pegelkorrekturen
+3 dB(A) für Straßenverkehr
+10 dB(A) für erhöhte Störwirkung Nacht

Hinweis: Die Gebäude im Plangebiet sind
nur nachrichtlich hinterlegt worden.
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